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B. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Freistellungsbescheid ist der Einspruch gegeben. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwal-
tungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder
Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.

Der Einspruch ist beim oben genannten Finanzamt schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.

Die Fristfürdie Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mitAblauf desTages, an dem lhnen dieser Bescheid bekanntgegeben
worden ist. BeiZusendung durch einfachen Brief oderZustellung durch eingeschriebenen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem drittenTag nach Auf-
gabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass.der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegajngen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde
oder gegen Empfangsbekenntnis ist derTag der Bekanntgabe derTag der Zustellung.

C.  H inwe is  zum Kap i ta le r t rags teue rabzug

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31 .12.20 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug nach $ 44a Abs. 4
und 7 ESIG die Vorlage dieses Bescheids oder die überlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses Bescheids aus. Für die Erstattung von
Kapitalertragsteueraufgrund von Sammelanträgen durch das Bundeszentralamtlür Steuern ist eine NV-Bescheinigung erforderlich.

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BSIBI = Bundessteuerblatt, EStG = Einkomensteuergesetz, ESTDV = Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,
GewStG = Gewerbesteuergesetz, KSIG = Körperschaftsteuergesetz

A. Feststellungen

El n".nS 5 Abs.1 Nr.9 KSIGvonderKörperschaftsteuerbefreit,

lE nacf'S 3 Nr.6 GewStGvonderGewerbesteuerbefreit,

weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten

f tn
l X l g e m e i n n ü t z i g e n  I  l m i l d t ä t i g e n  I  l k i r c h l i c h e n

Zwecken im Sinne der$$ 51 ff .AOdient.

Bezeichnung

Projekt Wohnen (PROWO) e. V.

Für den (einheitlichen) steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
ergeben sich unter Berücksichtigung der Besteuerungsgrenze nach $ 64 Abs.3 AO bzw. der Freibeträge
nach S 24 KSIG und S 1 1 Abs. 1 Satz 3 GewStG keine

Etlva geleistete Vorauszahlungen werden gesondert abgerechnet
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D. Anmerkungen

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch von dertatsächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung
durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche und un-
mittelbare Edüllung dersteuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der Satzung beachten.
Auch fürdie Zukunft muss dies durch ordnungsmäßige Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen lverden ($ 63 AO).

E. Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

1. Sti f tungen

I oi" Körperschaftfördert

T
T

wissenschaftliche Zwecke

foloende al ioemein als besonders förderunoswürdio anerkannte oemeinnützioe Zwecke

mildtätise f-]rlrctrtiche l--l relisiöse

(AbschnittA, Nr.(n)

(Abschnitt  B. Nr.(n)

derAnlage 1 zu $ 48 Abs.2 ESTDV).

derAnlage 1 zu $ 48 Abs.2 ESTDV).

[-l oi" stittrng förctert

[l mirorätise [-l xirchlicne f-] retisiöse wissenschaftliche Zwecke.

I I foloende allqemein als besonders förderungswürdiq anerkannte qemeinnütziqe Zwecke

(AbschnittA, Nr.(n) derAnlage 1 zu $ 48 Abs.2 ESTDV)

(Abschnitt B, Nr.4 der Anlage l zu $ 48 Abs. 2 ESTDV).

(Abschnitt  B, Nr.(n) derAnlage 1 zu $ 48 Abs.2 ESTDV).

l-*-l totgenCe gemeinnützige Zwecke im Sinne des S 52 Abs. 2 Nr. 1- 3 AO, die nicht nach $ 48 Abs. 2 ESTDV als besonders förderungs--  
würd ig im S innedes$ 10bAbs.  1  Es tGanerkannts ind :

Behandlung der Spenden
--
i  I  DieSti f tungistberechtigt, fürSpenden,die ihrzurVenryendungfürdieseZweckezugewendetwerden,Zuwendungsbestätigungennach- 

amtlich vorgeschriebenem Vordruck ($ 50Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

2. AndereKörperschaften

Behandlung der Spenden

Die Körperschaft ist berechtigt,  für Spenden, die ihr zurVerwendung fürdiese Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ($ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

Behandlun g der Mitgl iedsbeiträge

I p^i"- 5q1p"rschaft jst berechtiqt, fur Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem VordruckLJ (S50Abs. l  ESTDV)auszustel len.

Die Körperschaft ist nicht berechtigt, 1ür Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
($50Abs. 1 ESTDV) auszustel len,weil  nichtausschl ießl ichmildtät ige,kirchl iche,rel igiöse.wissenschaft l icheoderZweckei.S.des
Abschnitts A derAnlage 1 zu$ 48 Abs. 2 ESIDVgefördertwerden,

Mit den vorstehenden Hinweisen in Abschnitt E wird einer Entscheidung über die Steuerbefreiung der Körperschaft für Jahre, die dem im Freister-
lungsbescheid bezeichneten Veranlagungszeitraum folgen, nicht vorgegriffen.
Die Hinweise sol len Sie überdie Rechtsauffassung des Finanzamtes unterr ichten.Siesind nicht Bestandtei ldes Freistel lungsbescheidesund auch
kein sonstiger Venwaltungsakt im Sinne des S 1 1 S AO, so dass geg-eßJle€n Bechtsbehelf nicht gegeben ist. Über die Abziehbarkeit denf uwen-
dungen entscheidet das für den Zuwendenden zuständige Finanzalnt im Rahrieqdes Veranlagungsverfahrens (vgl. Urteil des Bundesfinan{rofes
vom11.September1956,Bs tB l  1956 1115.309) .  . , " . . . ,  ,  ,  .  

' .  r .  t \

Die Vorschriften der Sammlungsgesetze der Länder bleiben von der Anelrkdnnunj a6pteuerbegünstigte Körperschaft unberührt. t.

D ieKörperschaf t fö rder tke ines teuerbegünst ig tenZwecke i .S .des  $10bESIG,$  9  Abs . i  Nr .2  KSIGundS 9  Nr .5  GewStG
Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ($ 50 Abs. 1 ESTDV) dürfen nicht ausgestellt werden.

t{-*"'t*; W", ,*ü hrtä*ig 
"i* 

,*irntiii2r,*inarng-tb"tüätigrng uusstettt ader we, u"runtutl Aut Zr*"nd*g", ,i"nt
zu den in der Zuwenäungsbestäti{ung angegebönen steuerbägünstigtön Ziwecken verwendet werden, haftetfür die Steuei die demzu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem
Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. Dabei wird die entgangene Einkommensteuer
oder Körperschaftsteuer"mit 40"o. die entgangene öewerbesteuer pauschal hit 17"rc der Spende an{esätzt (S 10 b Abs.4 ES!G,
$9Abs.3KSIG, Sg Nr.5 GewStG).
ln der Zuwendungsbestätigung ist auch das Datum des letzten Körperschaftsteuerbescheids oder Freistellungsbescheids anzuge-
ben. Das Finanzamt des Zuwendenden geht von der Unrichtigkeit der Zuwendungsbestätigung aus, wenn das angegebene Datum
des Bescheids Iänger als 5 Jahre seit demTag der Ausstellung der Zuwendungsbestätigung zurück Iiegt.

Zuwendungen zur Förderung wissenschaftlicher, mildtätiger und als besonders förderungswürdig anerkannter kulturellerZwecke
sind besonders begünstigt (S 10 b Abs. 1 Satz 2 bis 5 ESIG, $ 9Äbs. 1 Satz 2 bis 5 KSIG, $ 9Ni:5 GewStG).Wenn neben diesen
Zwecken auch andere steuerbegünstigte Zwecke gefördert werden, werden die besonderen Vergünstigungen nur gewährt, wenn
die Einnahmen und Ausgaben für die jeweiligen Zwecke bei der tatsächlichen Geschäftsführung klar voneinander getrcnnt werden.
Eine solcheTrennung ist auch dann ertorderlich, wenn neben nach $10 b Abs.l ESiG steuerbegünstigten Zwecken auch
gemeinnützigeZwecke,dienichtnach$l0bAbs. l ESIGsteuerbegünstigtsind,gefördertwerden

a
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Berlin, Tag des Bescheids

Anlage zum Freistellungsbescheid
für 2008

Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftl ichen Engagements vom 10.10.2007
haben sich seit dem 01 .01.2007 die rechtl ichen Voraussetzungen zurAusstellung von Zuwen-
dungsbestätigungen geändert.
Danach gelten für lhre Körperschaft statt der Hinweise unter E.

X des Freistellungsbescheides
n der Vorläufigen Bescheinigung
n der Anlage zum Steuerbescheid

diese Hinweise.

Die Köroerschaft fördert

X mildtätige tr kirchliche Zwecke
A folgende(n) gemeinnützige(n) Zweck(e) im Sinn von $ 52 Abs. 2 Satz 1 AO

Wohlfahrtswesen 1rur. 9)

Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Venvendung für diese Zwecke zugewen-
det werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (S 50 Abs. 1
ESTDV) auszustellen.

Behandlung der Mitgliedsbeiträge

X Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach
amtlich vorgeschriebenern Vordruck ($ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

n Die Körperschaft ist nicht berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck (S 50 ESTDV) auszustellen, weil sie Zwecke nach

S 10 bAbs. 1 Satz2 Nr.1,  3,4 EStG odernach S 10 bAbs. 1 Satz2 Nr.2 kul turel le Betät i
gungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen, fördert.

HinWeiSe: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in
der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken veMendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Ab-
zug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30%, dle entgangene Gewerbe-
steuer pauschal mit 15% der Spende angesetzt (S 10 bAbs. 4 ESIG, S 9Abs. 3 KSIG, S 9 Nr. 5 GewStG).

In den Zuwendungsbestätigungen ist auch das Datum des letzten Körperschaftsteuerbescheids oder Freistellungsbescheids anzugeben. Das Finanzamt des
Zuwendenden geht von der Linrichtigkeit der Zuwendungsbestätigung aus, wenn das angegebene Datum des Bescheids länger als 5 Jahre seit dern Tag der
Ausstellung der Zuwendungsbestätigung zurück liegt.

Diese Bescheinigung ist kein VeMaltungsakt im Sinne des S 118 AO, so dass gegegn sie ein Rechtsbehelf nicht gegeben ist.
Diese Hinweise sollen Sie über die Rechtsauffassung des Finanzamts unternchten. Uber die Abziehbarkert der Zuwendung entscheidet das für den Zuwen-
denden zuständige Finanzamt im Rahmen des Veranlagungsverfahrens (vgl .  Urte i l  des Bundesf inanzhofes vom 11.  September 1956, BSIBI 1959 l l l  S.309.
Die Vorschriften der Sammlungsgesetze der Länder bleiben von der Anerkenriung als steuerbegünstigte Körperschaft unberühfi.

Uber die Erstattung des Zinsabschlags und des Solidaritätszuschlags zum Zinsabschlag erhalten
Sie gesondert Nachricht.


